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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 13:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12.30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb 14 Kalendertage. Die Anfragen und 
Antworten werden wöchentlich gesammelt und im Internet 
unter www.bornheim.de unter Rathaus/Rat und Ausschüsse 
veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 181 
   o.    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
montags 15 - 17 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
unter 0151 /  20 74 61 04
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Rathausstraße 2 
Telefon: 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 15 73 / 2 48 39 97 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Servatiusweg 19-23, 
Gebäude C
Telefon: 0 22 22 / 99 01 03
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserver-
sorung, Abwasserbeseitung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kos-
tenlose offene Sprechstun-
de im Rathaus, Raum 553,  
am 20. November, 14 - 17:30 
Uhr.
Auskunft bei der Stadt Born-
heim: Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 19.11.2014, 18 Uhr, Europaschule Bornheim, Goe-
thestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Fachausschuss „Volkshochschule“
Donnerstag, 20.11.2014, 18 Uhr, im VHS-Gebäude, Alter Wei-
her 2, Raum 2, 53332 Bornheim

Haupt- und Finanzausschuss
Dienstag, 25.11.2014, 9 Uhr, Europaschule Bornheim, Goethe-
straße 1, Aula, 53332 Bornheim

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterlagen) gibt es auf der Internetseite der 
Stadt Bornheim direkt unter session.stadt-bornheim.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Rates der Stadt Bornheim 
am Donnerstag, 04.12.2014, 18:00 Uhr, in der 

Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

Am Donnerstag, 04.12.2014, 18:00 Uhr, findet in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim, die nächste 
Sitzung des Rates der Stadt Bornheim mit folgender Tagesordnung statt:

TOP Inhalt Vorlage Nr.

Öffentliche Sitzung

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schrift-
führerin

2 Einwohnerfragestunde

3 Entgegennahme von Niederschrift  über die 
Sitzung Nr. 55/2014 vom 02.10.2014

4 Entwurf des Kreishaushaltes für die Jahre 
2015/2016

655/2014-2

5 Bebauungsplan Ro 17; Einkaufszentrum, 
Vorstellung der veränderten Planung des 
Investors, Vereinbarkeit der Planung mit dem 
Bebauungsplan Ro 17, Stellungnahme zum 
Kreisverkehrsplatz Bonner Str./Herseler Str./
Siegesstraße (StEA 03.12.2014)

709/2014-7

6 Bebauungsplan Rb 01 in der Ortschaft Rös-
berg, Aufstellungsbeschluss (StEA 03.12.2014)

650/2014-7

7 Bebauungsplan Ka 03 in der Ortschaft Kardorf; 
Ergebnis der Offenlage; Satzungsbeschluss; 
Beschluss des städtebaulichen Vertrages (StEA 
03.12.2014)

657/2014-7

8 Bebauungsplan He 25 in der Ortschaft Hersel, 
Beschluss zur Aufstellung und Beschluss zur 
frühzeitigen Beteiligung (StEA 03.12.2014)

716/2014-7

9 Bebauungsplan He 29 in der Ortschaft Hersel, 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses; 
Bebauungsplan He 26 in der Ortschaft Hersel, 
Beschluss zur Aufstellung (StEA 03.12.2014)

718/2014-7

10 1. Änderung Bebauungsplan Me15.2 in der 
Ortschaft Merten, Aufstellungsbeschluss und 
Beschluss zur Offenlage (StEA 03.12.2014)

666/2014-7

11 7. Änderung des Flächennutzungsplanes in der 
Ortschaft Hersel, Beschluss zur Aufstellung 
und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung; 
(StEA 03.12.2014)

717/2014-7

12 Lärmaktionsplan der Stadt Bornheim (UmwA 
11.11.2014; StEA 03.12.2014)

6 3 9 / 2 0 1 4 -
SUA

13 Abwasserbeseitigungskonzept Bornheim (SBB 
02.12.2014)

6 8 1 / 2 0 1 4 -
SBB

14 Wirtschaftsplan 2015 für das Wasserwerk der 
Stadt Bornheim (BA 27.11.2014)

6 7 0 / 2 0 1 4 -
SBB

15 Errichtung zweier Übergangswohnheime in 
Containerbauweise

723/2014-6

16 Aufhebung eines Sperrvermerks im Haushalt 
2014, Produktgruppe 1.01.14; Umgestaltung 
Beetflächen (Rat 06.11.2014)

613/2014-6

17 Zustimmung zu Mehraufwendungen und 
Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 
für die Produktgruppe 1.05.02 Leistungen für 
Asylbewerber

690/2014-5

18 Zustimmung zu Mehraufwendungen und 
Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für 
die Produktgruppen 1.11.01 Elektrizitätsversor-
gung und 1.11.02 Gasversorgung

712/2014-2

19 Sachstandsbericht zur Umsetzung der Kon-
zessionierungsentscheidungen Strom und Gas 
sowie zur Umsetzung eines Energievertriebs-
konzeptes in einer Stadtwerkeorganisation

719/2014-2

20 Feststellung des Jahresabschlusses des 
Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das 
Wirtschaftsjahr 2013und Verwendung des 
Jahresgewinns

720/2014-2

21 Antrag der FDP-Fraktion vom 07.10.2014 betr. 
Städtischer Ordnungsdienst (Rat 06.11.2014)

621/2014-3

22 Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
vom 25.10.2014 betr. Herausforderung: Demo-
grafischer Wandel (ASS 18.11.2014)

665/2014-4

23 Antrag der CDU-Fraktion vom 10.11.2014 betr. 
Umbesetzung des Betriebsausschusses

726/2014-1

24 Antrag der CDU-Fraktion vom 10.11.2014 betr. 
Umbesetzung des Verwaltungsrates des Stadt-
betriebes Bornheim AöR

727/2014-1

25 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von 
Fragen aus vorherigen Sitzungen

26 Anfragen mündlich

Nicht öffentliche Sitzung

27 Vergabe des Auftrages zur Gebäudereinigung 
in Verwaltungsgebäuden ab dem 01.01.2015

562/2014-1

28 Vorgesehene Anmietung weiterer Flächen für 
Flüchtlinge

715/2014-6

29 Unterbringung von Flüchtlingen in der Miet-
wohnung in der Rheinstraße 117, Hersel

713/2014-6

30 Mitteilung betr. Vergaben zwischen 25.000 € 
und 50.000 € brutto vom 17.08. bis 28.10.2014

677/2014-1

31 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von 
Fragen aus vorherigen Sitzungen

32 Anfragen mündlich

Bornheim, den 14.11. 2014
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Die jecke Jahreszeit hat begonnen
Die jecke Jahreszeit hat begonnen, und 
schon jetzt haben Bornheimerinnen und 
Bornheimer die Möglichkeit sich Kar-
ten für den beliebten Tollitätentreff 2015 
zu sichern. Die traditionelle Vorstellung 
und Sitzung der Tollitäten unserer Stadt 
steigt am Dienstag, 27. Januar 2015, in der 
Rheinhalle Hersel, Rheinstraße 201. Ab 19 
Uhr wird den Besuchern ein buntes Rah-

menprogramm geboten. Auch dieses Jahr 
sind alle Bornheimer Tollitäten mit dabei 
und werden auf der Bühne für Stimmung 
sorgen. Daneben werden Top-Karneva-
listen wie Bernd Stelter, die Micky Brühl 
Band, Ne‘ Kölsche Schutzmann und Wicky 
Junggeburth nach Bornheim kommen, um 
die Rheinhalle aus den Angeln zu heben.
Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro. Be-

stellungen nimmt Christina Jelen von der 
Stadtverwaltung während der allgemei-
nen Öffnungszeiten entgegen. Sie steht 
darüber hinaus auch für weitere Fragen 
und Informationen im Bornheimer Rat-
haus, Rathausstraße 2, Zimmer 301, unter 
Telefon 02222/945-209 oder per E-Mail 
an christina.jelen@stadt-bornheim.de zur 
Verfügung.

Jetzt bereits Karten für den Tollitätentreff 2015 sichern!

Aktion „Weihnachts-Wunschbaum“  
erfüllt Kinderwünsche
Bürgermeister Wolfgang Henseler eröff-
net am Mittwoch, 19. November 2014, um 
10.30 Uhr die diesjährige Aktion „Weih-
nachts-Wunschbaum“, die bereits zum 7. 
Mal im Foyer des Bornheimer Rathauses 
stattfindet.
Mit Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern der Johann-Wallraf-Grundschule 
wird Bürgermeister Henseler zunächst an 
zwei großen Weihnachtsbäumen, die in 
diesem Jahr wieder die Bürgerhalle des 

Bornheimer Rathauses schmücken, insge-
samt 217 Wunschzettel anbringen. Tradi-
tionell wird der Bürgermeister auch den 
ersten Wunschzettel an sich nehmen. An-
schließend haben Besucher des Rathauses 
mehrere Wochen die Möglichkeit, die von 
Kindern aus Familien mit geringem Einkom-
men stammenden Weihnachtswünsche von 
den Bäumen zu „pflücken“ und Wunschpate 
zu werden. Die nummerierten Zettel können 
im Zimmer 205 des Rathauses abgegeben 

werden. Dort erfahren die Paten, welcher 
Wunsch sich hinter dem Zettel verbirgt.
Die Geschenke sollen den Betrag von 20 
bis 25 Euro nicht überschreiten und unver-
packt bis zum 10. Dezember 2014 im Zim-
mer 205 abgegeben werden. Die Anonymi-
tät der Familien bleibt bei der Weihnachts-
Wunschbaum-Aktion wie immer gewahrt. 
Rückfragen werden vom städtischen Fach-
bereich Soziale Hilfen, Integration und Se-
nioren unter 02222 / 945-244 beantwortet.



19. November 2014

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes Bo 16  
in der Ortschaft Bornheim, Satzungsbeschluss, Inkrafttreten

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 
15.05.2014 den nachfolgenden Beschluss gefasst:
„Der Rat beschließt den vorliegenden Entwurf des Bebauungs-
planes Bo 16 in der Ortschaft Bornheim einschließlich der vor-
liegenden textlichen Festsetzungen und der vorliegenden Be-
gründung gemäß § 10 BauGB als Satzung.“
Der Bebauungsplan umfasst den Bereich zwischen Königstra-
ße, Mühlenstraße und Stadtbahnlinie.
Der Bebauungsplan Bo 16 in der Ortschaft Bornheim mit Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10 Abs. 4 BauGB kann während der Dienststunden im Fach-
bereich 7 –Stadtplanung und Grundstücksneuordnung - der 
Stadtverwaltung Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, 
von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Bo 16 
in der Ortschaft Bornheim gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBL. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.

Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie des Absatzes 4 BauGB hingewiesen. Danach kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die zuvor bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-

det oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 17.11.2014
Stadt Bornheim

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


